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RS Vwgh 1998/1/20 97/08/0545
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1998

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §71 Abs1 Z1;

VwGG §46 Abs1 impl;

ZustG §17 Abs2;

Rechtssatz

Die bloße Unaufklärbarkeit der Gründe für die Unkenntnis von einem Zustellvorgang, reicht - sofern das Schriftstück

oder die Hinterlegungsanzeige in die Gewahrsame des Adressaten gelangt sind (und dies ist bei ordnungsgemäßem

Einlegen einer Hinterlegungsanzeige in ein ordnungsgemäß verschließbares und gegen den Zugri< Dritter geschütztes

Postbrieffach regelmäßig zu vermuten) - für eine Wiedereinsetzung nicht aus.
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